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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.10.1973 

Geschäftszahl 

0019/72 

Rechtssatz 

Bei Vorliegen einer einmaligen Handlung im Sinne des § 132a GewO kann nur dann mit Grund von dem 
selbständigen Betrieb eines Gewerbes gesprochen werden, wenn die Feststellung der Wiederholungsabsicht in 
den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens eine hinreichende Deckung findet. 


